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Ärztlicher
Bereitschaftsdienst

Ärztlicher Notdienst
Notfalldienste
Rettungsdienst-Notfallrettung/
Notarzt für akut lebensbedrohliche Zustände
ist rund um die Uhr zu erreichen über: 1 12

Krankentransport  (0 73 61) 1 92 22 
Feuerwehr  1 12

Notfallpraxis Aalen am Ostalbklinikum
Öffnungszeiten:
Mittwoch, 13.00 bis 22.00 Uhr
Freitag, 16.00 bis 22.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag, 8.00 bis 22.00 Uhr

Notfallpraxis Ellwangen an der Virngrundklinik
Öffnungszeiten:
Samstag, Sonntag, Feiertag, 8.00 bis 22.00 Uhr

Mobiler Bereitschaftsdienst
Aalen-Ellwangen-Härtsfeld-Ries („Altkreis Aalen“)
Brauchen Sie Hilfe außerhalb der Öffnungszeiten der Notfall-
praxen oder können aus medizinischen Gründen die Praxis 
nicht aufsuchen, wählen Sie bitte die neue bundeseinheitli-
che Nummer 116 117 (erreichbar Freitag, 16.00 Uhr bis Mon-
tag, 8.00 Uhr, Mittwoch, 13.00 Uhr bis Donnerstag, 8.00 Uhr, 
übrige Werktage, 18.00 Uhr bis 8.00 Uhr des Folgetages)
———————————————————————————-

Notfalldienst Augenärzte  0 18 05/0 w11 20 98
Kinderärztlicher Notfalldienst 0 18 06/07 17 11 
Zahnärztlicher Notdienst zu erfragen unter  (07 11) 78 77 788 
 (nur an Wochenenden)
Giftnotruf 
(Vergiftungs-Informations-Zentrale)  (07 61) 1 92 40

Rufnummernservice

Sprechzeiten der Gemeindeverwaltung
Bei der Gemeindeverwaltung gelten folgende Sprechzeiten:
Montag bis Freitag   8.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag  16.00 - 18.00 Uhr
Selbstverständlich können Sie auch außerhalb dieser Sprech-
zeiten einen Termin erhalten, den Sie bitte beim zuständigen 
Sachbearbeiter telefonisch voranmelden.
Wir sind unter der Telefonnummer (0 79 67) 90 00-0 (Zentrale) zu 
erreichen.

Folgende Durchwahlen wurden vergeben:
90 00-0 Herr Schneider Bürgermeister
90 00-11 Frau Deininger Gemeindekasse
  Friedhofsverwaltung
90 00 -12 Frau Weber Gemeindekasse
90 00-13 Herr Krieger Gemeindekämmerer
  Belegung gemeindeeigener
  Räume
  DSL-Versorgung
90 00-21 Frau Rupp/ Bürgerbüro
90 00-22 Frau Stegmaier Mitteilungsblatt
  Standesamt
  Vorzimmer
90 00-30 Frau Müller Bauamt
  Rentenamt
  Gewerbeamt
90 00-33 Herr Laukenmann Steueramt
  Wasser/Abwasser
Telefax 90 00-50
Im Internet finden Sie uns unter www.gemeinde-rosenberg.de.

Die zentrale E-Mail-Adresse der Gemeindeverwaltung lautet: 
info@gemeinde-rosenberg.de

Die Karl-Stirner-Schule und die Virngrundhalle sind unter fol-
genden Rufnummern erreichbar:
Schule (Zentrale) 2 09 88 00 Hausmeister 2 09 88 05
Schule Fax 2 09 88 30 Betreuung 2 09 88 10
Virngrundhalle 90 00-95 (nur bei Veranstaltungen)



2

Öffnungszeiten der Gemeinde-
bücherei Rosenberg während 
der Schulzeit
in der Karl-Stirner-Schule
Dienstag und Freitag 15.30 bis 17.30 Uhr
Mittwoch 07.15 bis 08.15 Uhr

Während der Schulferien bleibt die Gemeindebücherei ge-
schlossen!!! Telefonisch ist die Gemeindebücherei unter 
07967/2098811 erreichbar!

Bürgerhilfe Rosenberg 
Sie erreichen die Bürgerhilfe Rosen-
berg von Montag bis Freitag von 
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und in Not-
fällen täglich von 8.00 Uhr bis 
20.00 Uhr unter Tel. 01 72/9 03 17 62.

Wenn Sie ein persönliches Gespräch mit der Bürgerhilfe wün-
schen, können Sie dies unter der Telefonnummer 0172/9031762 
vereinbaren. Wir kommen auch gerne bei Ihnen vorbei.
Ab sofort ist die Bürgerhilfe Rosenberg auch im Internet unter 
www.buergerhilfe-rosenberg.de erreichbar.

Bürgerschaftliche Regionalentwicklung 
Jagstregion 

LEADER-Regionalmanagement 
Frau Tanosova, Frau Glasbrenner
Haller Straße 15, 73494 Rosenberg, 
Telefon 07967/9000-10
Sprechstunden: 
Montag - Donnerstag: 8.00 - 16.00 Uhr
Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr

Pfl egestützpunkt Ostalbkreis
(Landratsamt Ostalbkreis)
Der Pfl egestützpunkt Ostalbkreis bietet allen Rat- und Hilfesu-
chenden eine kostenlose und neutrale Beratung zu Fragen im 
Vor- und Umfeld einer Pfl egesituation. 
Sie erreichen uns telefonisch unter 07361/503-1820, 07171/32-
4403, 07961/567-3403 oder unter 
pfl egestuetzpunkt@ostalbkreis.de.
Weitere Informationen auch im Internet unter 
www.pfl egestuetzpunkt.ostalbkreis.de.

Diakonie daheim – Ev. Krankenpfl egestation 
Frankenhardt, Rosenberg und Hummelsweiler
Telefon (0 79 59) 92 42 28 

Ambulanter ökumenischer Hospizdienst 
Ellwangen
Begleitung Schwerstkranker, Sterbender und ihrer Angehörigen
Freigasse 3, 73479 Ellwangen,
Tel. 07961/9695432 oder 0162/7641044
Amb.Hospizdienst-Ellwangen@web.de
Unser Dienst ist kostenlos.
Information und Beratung jeden Mittwoch von 9.00 – 11.00 Uhr 
in der Freigasse 3 in Ellwangen.

Katholische Sozialstation St. Martin gGmbH
Häuslicher Pfl egedienst
Alten- und Krankenpfl ege, Haus- und Familienpfl ege, hauswirt-
schaftliche Hilfen, Betreuungsdienste, Nachbarschaftshilfe, Be-
treuungsgruppe für Demenzkranke, kostenlose Beratung zu al-
len Fragen der Pfl ege
Büro: Ellwangen, Nikolaistraße 12, Telefon 0 79 61/9 33 99 50

Frauen- und Kinderschutzeinrichtung 
des Ostalbkreises (Frauenhaus)
Tel. 0 71 71/24 26

Störungsnummern der EnBW
für Strom (0 79 61) 93 36-14 01
für Gas (0 79 61) 93 36-14 02

Unsere Jubilare

Wir gratulieren
am 5. Februar 2020 
Frau Angela Teimel, Rosenberg-Hohenberg, 
zum 85. Geburtstag
Allen Jubilaren – auch denen, die hier nicht ge-
nannt sind – gratuliert die Verwaltung recht herz-
lich.
Wir wünschen Ihnen für das neue Lebensjahr 
alles Gute, vor allem Gesundheit.

Die wirkliche Freude 
liegt in den kleinen Dingen des Lebens.
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Amtliche
Bekanntmachungen

Inkrafttreten des Bebauungsplans „Bergstraße 
West – 3. Erweiterung“ in Rosenberg im 
beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB 
Der Gemeinderat der Gemeinde Rosenberg hat am 27.01.2020 
in öffentlicher Sit zung den im beschleunigten Verfahren nach 
§ 13b BauGB aufgestellten Bebau ungsplan mit integriertem 
Grünordnungsplan „Bergstraße West – 3. Erweiterung“ nach 
§ 10 BauGB und die zusammen mit dem Bebauungsplan auf-
gestellten örtlichen Bauvorschriften als jeweils selbstständige 
Satzung beschlossen.
Innerhalb des Geltungsbereiches befi nden sich Teilfl ächen der 
Flurstücke 52 und 52/10 (Orbachstraße).
Der Planbereich wird wie folgt umgrenzt:
im Westen:  durch das Flurstück 52,
im Norden: durch die Flurstücke 52/7 und 52/10 
  (Orbachstraße),
im Osten: durch das Flurstück 26 (Bergstraße),
im Süden:  durch das Flurstück 52.
Maßgebend ist der von der Stadtlandingenieure GmbH aus 
Ellwangen gefertigte Lageplan mit dem zeichnerischen Teil 
(Bebauungsplan) in der Fassung vom 10.09.2019/15.01.2020, 
den textlichen Festsetzungen und den örtlichen Bauvor schriften 
zum Bebauungsplan der Stadtlandingenieure GmbH aus Ell-
wangen vom 10.09.2019/15.01.2020 sowie der Begründung vom 
10.09.2019/15.01.2020.
Es wurde keine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB durch-
geführt, auf einen Umweltbericht konnte verzichtet werden.
Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften „Berg-
straße West – 3. Erweiterung“ treten mit dieser Bekanntmachung 
in Kraft (vgl. § 10 Abs. 3 BauGB).
Der Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften kann ein-
schließlich seiner Begrün dung beim Bürger meisteramt Rosen-
berg, Zimmer D. 02, Haller Straße 15, 73494 Rosenberg während 
der üblichen Dienstzeiten eingesehen werden. Jedermann 
kann den Bebauungsplan, seine Begründung einsehen und 
über ihren Inhalt Auskunft ver langen.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die 
Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der in 
den §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Ver mögensnachteile, de-
ren Leistung schriftlich beim Entschädigungspfl ichtigen zu 
bean tragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen 
von Entschädigungs ansprüchen, wenn der Antrag nicht inner-
halb der Frist von drei Jahren ge stellt ist, wird hingewiesen.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 des BauGB bezeichneten Verfahrens- oder 
Formvorschriften, eine unter Berücksich tigung des § 214 Abs. 2 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans, ein nach 
§ 214 Abs. 2a BauGB beachtlicher Fehler oder ein nach § 214 
Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel des Abwägungsvor-
gangs nur beachtlich werden, wenn sie innerhalb eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemein-
de geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Ver-
letzung von Rechtsvorschriften oder den Mangel des Abwä-
gungsvorgangs begründen soll, ist darzulegen.
Nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) gilt der Bebau ungsplan – sofern er unter der Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvor schriften der GemO oder auf-
grund der GemO ergangenen Bestimmungen zustande ge-
kommen ist – ein Jahr nach dieser Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande ge kommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-

nehmigung oder die Bekanntmachung des Bebauungs-
planes verletzt worden sind,

2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen 
Gesetzwidrigkeit wider sprochen hat oder wenn innerhalb 
eines Jahres seit dieser Bekannt machung die Rechtsauf-
sichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die Ver-

letzung von Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der 
Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden 
ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht worden, 
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen. 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist im 
nachfolgenden Planaus schnitt dargestellt.
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Altablagerung AA

"Müllplatz bei der Schule"

Feuchtbiotop südlich

Rosenberg

Nr. 169261364658

Flachland-Mähwiese

LR

EFH 478,50

EFH 478,00
EFH 477,00

EFH 476,00

EFH 476,00

VERKEHRSFLÄCHEN 

Baugrenze (§ 9

BAUWEISE UND BAUGRENZE

NUTZUNGSSCHABLONE

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

SONSTIGE PLANZEICHEN

GRÜNFLÄCHEN

PLANZEICHENERKLÄRUNG

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

0,4 GRZ - Grundflächenzahl

Art der baulichen

Grenze des räumlichen
Bebauungsplanes

offene Bauweiseo

Umgrenzung von
zur Entwicklung

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN,

ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND

Abgrenzung unterschiedlicher
unterschiedliche

Verkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

Grenzen des Liegenschaftskatasters
154

Umgrenzung bestehende

Umgrenzung der
Stoffen belastet

Einzelhaftes Pflanzgebot

geplante Gebäude

Zahl der maximal

476,0 EFH - Erdgeschoss-Fertigfussbodenhöhe
(§ 9 Abs.3 BauGB,

II

Grundflächenzahl Zahl

maximale Gebäudeöhe Bauweise

Dachform/Dachneigung

Öffentliche Grünfläche
-Zweckbestimmung

vorgesehene Grundstücksgrenzen

überbaubare Grundstücksfläche

nicht überbaubare

(§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB und §

Allgemeines WohngebietWA

9,0 m GH - maximale
(§ 9 Abs.3 BauGB,

Bereich ohne Ein-

Höhenlinien aus470,0

(§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB und §

Private Grünfläche
-Zweckbestimmung

Flächiges Pflanzgebot
(§ 9 Abs.1 Nr.25a

LR
Mit Leitungsrechten

(§ 9 Abs.1 Nr. 21

Stellung baulicher

Rosenberg, 31.01.2020

Tobias Schneider,
Bürgermeister

Informationen der GOA
Termine
Abfuhrbeginn für alle Sammlungen: 7.00 Uhr

Datum Art 
wöchentlich jeden Freitag  Bioabfuhr 
 (ev. Änderungen s. unten)
Fr., 31.01.2020 Abholung Gelbe Säcke
Fr., 07.02.2020 Hausmüllabfuhr
Do., 13.02.2020 Leerung Blaue Tonne
Fr., 21.02.2020 Hausmüllabfuhr
Fr., 28.02.2020 Abholung Gelbe Säcke
Fr., 06.03.2020 Hausmüllabfuhr
Do., 12.03.2020 Leerung Blaue Tonne

Ersatzbeschaffung Bauhoffahrzeug 
Reform Boki
Mit dem neuen Reform Boki hat die Gemeinde Rosenberg ein 
stabiles und vielseitig einsetzbares Fahrzeug erworben. Durch 
die Winterausrüstung und einer Mäh-Saugkombination werden 
die vielfältigen Tätigkeiten unseres Bauhofs bestens abgedeckt. 
Unserem Bauhof steht das Fahrzeug seit einigen Wochen zum 
Einsatz zur Verfügung.
Wir wünschen unserer Mannschaft eine gute und unfallfreie 
Fahrt.
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Die Gemeinde Rosenberg (rd. 2.650 Einwohner) sucht baldmöglichst, spätestens zum 
01.07.2020, für eine im Rahmen der Organisationsumstrukturierung neu geschaffene 
Stelle eine 
 

Leitung für das Hauptamt (m/w/d) 
 
Ihre Aufgabenschwerpunkte: 
 

 Amtsleitung 
 Wahlen 
 Gremienarbeit und Protokollführung 
 Personalwesen/Personalleitung  
 Ordnungswesen/Allgemeine Sicherheit u. Ordnung/Ortspolizeibehörde  
 Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung  
 Federführende Bearbeitung von Satzungen, Sammlung des Ortsrechts  
 Versicherungswesen (Eigen- und Fremdversicherung, Bearbeitung von 

Schadensfällen)  
 Gewerbeordnung und Gaststättenrecht 
 Orts- und Bauleitplanung, Flächennutzungsplanung 
 Kinderbetreuung, Schulangelegenheiten, Vereinswesen 
 Sonderaufgaben des Bürgermeisters   

 
Änderungen in der Aufgabenzuordnung bleiben vorbehalten. 
 
Ihr Profil: 
 

 Abgeschlossenes Studium zum/zur Dipl. Verwaltungswirt/in bzw. 
Bachelor of Arts (Public Management) oder vergleichbare Qualiflkation 

 Verantwortungsbewusstsein und Einsatzbereitschaft sowie ein hohes 
Maß an Eigeninitiative und Engagement 

 Teamorientiertes Arbeiten und ein entscheidungssicherer Führungsstil 
 Organisations- und Verhandlungsgeschick 
 Sicheres, freundliches und bürgernahes Auftreten 
 Erfahrungen in den Tätigkeitsbereichen sind von Vorteil 

 

Wir bieten: 
 

 Ein interessantes, abwechslungsreiches und verantwortungsvolles 
Aufgabengebiet mit hohem fachlichen und persönlichen Anspruch 

Die Gemeinde Rosenberg (rd. 2.650 Einwohner) sucht bald-
möglichst, spätestens zum 01.07.2020, für eine im Rahmen 
der Organisationsumstrukturierung neu geschaffene Stelle 
eine

Leitung für das Hauptamt (m/w/d)
Ihre Aufgabenschwerpunkte:
• Amtsleitung
• Wahlen
• Gremienarbeit und Protokollführung
• Personalwesen/Personalleitung
• Ordnungswesen/Allgemeine Sicherheit u. Ordnung/Orts-

polizeibehörde
• Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung
• Federführende Bearbeitung von Satzungen, Sammlung 

des Ortsrechts
• Versicherungswesen (Eigen- und Fremdversicherung, Be-

arbeitung von Schadensfällen)
• Gewerbeordnung und Gaststättenrecht
• Orts- und Bauleitplanung, Flächennutzungsplanung
• Kinderbetreuung, Schulangelegenheiten, Vereinswesen
• Sonderaufgaben des Bürgermeisters
Änderungen in der Aufgabenzuordnung bleiben vorbehal-
ten.
Ihr Profil:
• Abgeschlossenes Studium zum/zur Dipl. -Verwaltungswirt/

in bzw. Bachelor of Arts (Public Management) oder ver-
gleichbare Qualiflkation

• Verantwortungsbewusstsein und Einsatzbereitschaft so-
wie ein hohes Maß an Eigeninitiative und Engagement

• Teamorientiertes Arbeiten und ein entscheidungssicherer 
Führungsstil

• Organisations- und Verhandlungsgeschick
• Sicheres, freundliches und bürgernahes Auftreten
• Erfahrungen in den Tätigkeitsbereichen sind von Vorteil
Wir bieten:
• Ein interessantes, abwechslungsreiches und verantwor-

tungsvolles Aufgabengebiet mit hohem fachlichen und 
persönlichen Anspruch

• Eine unbefristete Anstellung in Vollzeit und eine leistungs-
gerechte Bezahlung bei entsprechender Qualifikation 
mit A 12 bzw. Entgeltgruppe 11 des TVöD

• Weiterbildung und Fortbildungen im Rahmen unserer 
Personalentwicklung

lhre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterla-
gen senden Sie bitte bis zum 13. März 2020 an die

Gemeindeverwaltung Rosenberg, 
Haller Straße 15, 73494 Rosenberg

oder per E-Mail an: info@gemeinde-rosenberg.de
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Tobias Schneider (Bürgermeister), Telefon 0 79 67/90 00-0,
E-Mail: tobias.schneider@gemeinde-rosenberg.de

Bericht aus der Gemeinderatssitzung  
vom 27. Januar 2020
Der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats um 18.30 Uhr geht 
eine nicht öffentliche Sitzung voraus. Zu Beginn der Sitzung ge-
denkt Bürgermeister Schneider in einer Schweigeminute Herrn 
Hans Riek. 
§ 1 Bürgerfragestunde
Ein Bürger erkundigt sich über die Umstände der Fällung der 
Eiche am Sportgelände Geiselrot, welche für die Tierwelt sehr 
wichtig gewesen sei. Bürgermeister Schneider führt aus, dass 
eine sorgfältige Abwägung in der Verwaltung und im Gemein-
derat stattgefunden habe. Die betroffene Eiche ist seit Jahren 
vom Eichenprozessionsspinner befallen. Die Brennhaare der 

Raupen haben schon bei mehreren Personen allergische Re-
aktionen ausgelöst. Die üblichen Bekämpfungsmaßnahmen 
führten nicht zum Erfolg. Die allgemeine Sicherheit und insbe-
sondere die gesundheitliche Unversehrtheit der Sporttreiben-
den, Spaziergänger und der Bauhofmitarbeiter bei der Platz-
pflege wurden als wichtiger gewertet. Als Ersatz soll ein Ahorn 
gepflanzt werden. Auf weitere Nachfrage erläutert Bürgermeis-
ter Schneider, dass seitens der Gemeinde keine weiteren Eichen 
gefällt werden, da sich alle weiteren betroffenen Eichen im Ei-
gentum Dritter befänden.

§ 2 Bekanntgabe der Beschlüsse aus nicht öffentlicher Sitzung
Bürgermeister Schneider informiert, dass der Gemeinderat am 
16.12.2019 beschlossen hat, für die Abholung des Schulessens 
das Fahrzeug Ford Transit Courier zum Preis von 15.000 EUR beim 
Autohaus Egetemeyer GmbH in Ellwangen zu beschaffen. Das 
Fahrzeug steht auch dem Hausmeister und dem Bauhof zur 
Verfügung.
Weiter gibt Bürgermeister Schneider bekannt, dass der Gemein-
derat am 16.12.2019 beschlossen hat, einen öffentlich-rechtli-
chen Vertrag mit der Stadt Schwäbisch Hall über die Einrichtung 
einer gymnasialen Oberstufe in der Gemeinschaftsschule 
Schwäbisch Hall zu schließen.

§ 3 Straßensanierungsmaßnahmen 2020
Im Jahr 2020 sollen im Rahmen der laufenden Straßenunterhal-
tungsmaßnahmen verschiedene Projekte umgesetzt werden. 
Saniert werden soll der Fußweg am Bergle, die Straße Schulweg 
sowie die Gemeindeverbindungsstraße Hütten/Röhmen. Im 
Haushaltsplan 2020 sollen für diese und weitere anfallende 
Maßnahmen insgesamt 200.000 EUR bereitgestellt werden. 
Außerdem soll die Wasserleitung in der Ellwanger Straße kom-
plett von der Einfahrt Paul-Röhrle-Straße bis zur Einfahrt am 
Mühlweg erneuert werden. Die Kostenschätzung für diese Maß-
nahme beträgt netto circa 70.000 EUR.

§ 4 Überörtliche Prüfung der Gemeindekasse Rosenberg am 
12.11.2019

Bürgermeister Schneider informiert den Gemeinderat über die 
Ergebnisse der unvermuteten überörtlichen Kassenprüfung, die 
am 12.11.2019 stattfand. Die ordnungsgemäße Führung der 
Kassengeschäfte wurde bescheinigt. Herr Schneider dankt den 
Mitarbeitern der Gemeindekasse und der Kämmerei.

§ 5 Bebauungsplan „Bergstraße West – 3. Erweiterung“
 Aufstellung des Bebauungsplans im beschleunigten Ver-

fahren; Behandlung der Stellungnahmen und Satzungs-
beschluss

Der Gemeinderat hat am 30.09.2019 in öffentlicher Sitzung be-
schlossen, den Bebauungsplan „Bergstraße West – 3. Erweite-
rung“ im beschleunigten Verfahren nach § 13 b BauGB aufzu-
stellen sowie den Entwurf des Bebauungsplans mit integriertem 
Grünordnungsplan „Bergstraße West – 3. Erweiterung“ und den 
Entwurf der zusammen mit ihm aufgestellten örtlichen Bauvor-
schriften. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sowie die Öffentlichkeitsbeteiligung wur-
den durchgeführt. Der Bebauungsplanentwurf lag in der Zeit 
vom 28.10.2019 bis 29.11.2019 im Rathaus Rosenberg öffentlich 
aus. Den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange wurde Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.
Bürgermeister Schneider verliest die einzelnen Stellungnahmen.
Der Gemeinderat fasst folgende Beschlüsse:
1.  Nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange un-

tereinander und gegeneinander werden die im Zuge der 
Beteiligung abgegebenen Stellungnahmen entsprechend 
der Vorlage berücksichtigt.

2.  Der im beschleunigten Verfahren nach § 13 b BauGB auf-
gestellte Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungs-
plan „Bergstraße West – 3. Erweiterung“ in der Fassung vom 
10.09.2019/15.01.2020 wird nach § 10 BauGB i. V. m. § 4 GemO 
für Baden-Württemberg als Satzung beschlossen. 

3.  Die zusammen mit dem Bebauungsplan aufgestellten örtli-
chen Bauvorschriften in der Fassung vom 10.09.2019/15.01.2020 
werden nach § 74 LBO i. V. m. § 4 GemO für Baden-Württem-
berg als Satzung beschlossen.

§ 6 Baugesuche
Der Gemeinderat stimmt dem Dachgeschossausbau zu Wohn-
zwecken und der Errichtung eines Balkons auf dem Flurstück Nr. 
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219/1, Buchenstraße 3 bezüglich der Befreiung von den textli-
chen Festsetzungen des Bebauungsplans „West I + II“ zu. 
Nach ausführlicher Diskussion wird der Tagesordnungspunkt 
über die Bauvoranfrage zur Errichtung eines Einfamilienhauses 
mit Doppelgarage auf dem Flurstück Nr. 71/1, Karl-Stirner- 
Straße 19 auf Beschluss des Gemeinderates vertagt. 
Das erforderliche Einvernehmen zur Erneuerung des Garagen-
daches mit Vordachverlängerung auf Flurstück Nr. 606, Geisel-
roter Straße 41 wird erteilt. 
Des Weiteren stimmt der Gemeinderat der Erweiterung des be-
stehenden Mitarbeiterparkplatzes auf Flurstück Nr. 801, Holz-
mühle 1, bezüglich der Befreiung von den textlichen Festset-
zungen des Bebauungsplans „Holzmühle – 2. Erweiterung“ zu.

§ 7 Abschluss eines Stromkonzessionsvertrags und eines Gas-
konzessionsvertrags mit der EnBW Ostwürttemberg Donau-
Ries AG Ellwangen (ODR)

Die Strom- und Gaskonzessionsverträge der Gemeinde laufen 
zum 30.10.2021 aus, weshalb diese Leistungen form- und frist-
gerecht ausgeschrieben wurden. Die EnBW Ostwürttemberg 
Donau Ries AG Ellwangen hat sich am 14.08.2019 sowohl um 
die neue Stromkonzession als auch um die neue Gaskonzession 
beworben. Weitere Bewerbungen gingen nicht ein. Die Ver-
waltung wurde durch den Gemeinderat in der Sitzung vom 
18.11.2019 beauftragt mit der EnBW Ostwürttemberg Donau 
Ries AG Ellwangen die Vertragsverhandlungen zu führen. Der 
Vertragsentwurf mit einer Laufzeit von 20 Jahren liegt dem Ge-
meinderat vor. Der Gemeinderat stimmt dem Abschluss des 
Stromkonzessionsvertrages mit der EnBW Ostwürttemberg Do-
nauRies AG Ellwangen (ODR) gemäß dem vorliegenden Ent-
wurf zu. Des Weiteren stimmt der Gemeinderat dem Abschluss 
des Gaskonzessionsvertrages mit der EnBW Ostwürttemberg 
DonauRies AG Ellwangen (ODR) gemäß dem vorliegenden Ent-
wurf zu.

§ 8 Spendenbericht 2019
Am 30.12.2019 ist eine weitere Spende eingegangen. Die Firma 
W-I-N-D Energien GmbH aus Kirchheim unter Teck spendet ins-
gesamt 1.000 EUR für die Förderung der Erziehung (Aufteilung: 
jeweils ein Drittel an die Karl-Stirner-Schule, den Kindergarten 
Rosenberg und den Kindergarten Hohenberg). Bereits am 
05.12.2019 ist eine Spende der VR-Bank Ellwangen in Höhe von 
150 EUR für den Kindergarten Rosenberg eingegangen. Der 
Gemeinderat nimmt die Spenden für das Jahr 2019 an.

§ 9 Verschiedenes
- Ausfallhaftung L-Bank
Bürgermeister Schneider informiert den Gemeinderat über die 
Ausfallhaftung der Gemeinde bei der L-Bank. Sie beträgt zum 
01.01.2020 518.695,41 EUR.
- Kindergarten Hohenberg
Seitens des Gemeinderates wird bemängelt, dass bei der Stel-
lenausschreibung für ein Anerkennungspraktikum im Kinder-
garten Hohenberg nicht konfessionsunabhängig ausgeschrie-
ben wurde. 
- Hundetoilette
Im Bereich bei den Windrädern in Hummelsweiler wird eine Hun-
detoilette benötigt. Die Verwaltung wird dies prüfen.
- Reinigung Schulgebäude
Es wird die Sauberkeit in der Schule bemängelt. Laut Bürger-
meister werde derzeit intensiv weiteres Personal gesucht. Auch 
die Bauarbeiten und der damit verbundene zusätzliche 
Schmutz erschwert die Reinigungsarbeiten erheblich.
- Eichenprozessionsspinner am Herlingsweiher
Aus dem Gemeinderat wird darauf hingewiesen, dass auch am 
Herlingsweiher Bäume vom Eichenprozessionsspinner befallen 
sind. Das Thema wurde bereits in einer Gemeinderatssitzung 
angesprochen. Hier findet keine Bekämpfung durch die Ge-
meinde statt, da es sich um Privateigentum handelt. Hinweis-
schilder wurden bereits angebracht.
- Sporthalle
Auf Nachfrage aus dem Gemeinderat wegen eines defekten 
Torschlosses in der Sporthalle führt die Verwaltung aus, dass die 
Beschaffung von Ersatzmaterial noch andauert.
- Radweg Hohenberg
Auf Nachfrage aus dem Rat erläutert Herr Schneider, dass es 
keinen neuen Sachstand gibt.

- Einweihung nach Schulsanierung
Ein Gemeinderat erkundigt sich nach dem Stand der Planun-
gen für die Einweihung der Schule. Bürgermeister Schneider 
führt aus, dass die Einweihung am 26. Juni 2020 sein wird und 
dazu bereits die Planungen angelaufen seien.

§ 10 Schlussfragestunde
Seitens der Bürgerschaft gibt es keine Fragen.
Die nicht öffentliche Sitzung wird fortgesetzt.

Neue Fördermittel: bis zu 45 Prozent Zuschuss 
für die neue Heizung
Wer seine alte Ölheizung ausmustert, kann seit Anfang 2020 
höhere Zuschüsse erhalten. Für die Umstellung von alten Ölhei-
zungen auf moderne Wärmesysteme übernimmt der Staat bis 
zu 45 Prozent der förderfähigen Kosten. Die erhält allerdings nur, 
wer bislang mit Öl heizt und künftig komplett auf erneuerbare 
Energien setzt. „Grün ist Trumpf bei den neuen Heizungsförde-
rungen aus dem Klimapaket“, sagt Rolf Halter, Energieberater 
der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. „Ohne zumin-
dest einen Anteil an erneuerbare Energien gibt es keine Zu-
schüsse mehr. Welche Heizung aber die beste Alternative zu 
reinen Öl- und Gassystemen ist, hängt von den Rahmenbedin-
gungen ab. Das sollte man im Einzelfall genau prüfen.“

Seit 01.01.2020: Hohe Zuschüsse für erneuerbare Energien
In Neubauten werden Solarkollektoranlagen mit 30 Prozent der 
förderfähigen Kosten gefördert, bei Biomasse- sowie Wärme-
pumpenanlagen sind es 35 Prozent, sofern die Systeme die ent-
sprechenden technischen Mindestanforderungen erfüllen. In 
bestehenden Gebäuden werden gefördert: Solarkollektoranla-
gen (30 Prozent), Biomasseanlagen und effiziente Wärmepum-
penanlagen (35 Prozent) sowie als Hybridheizung die Kombina-
tionen aus Solarkollektoranlagen mit effizienten Wärmepum- 
pen- oder Biomasseanlagen (35 Prozent). Auch Gas-Hybridhei-
zungen, d. h. Gas-Brennwertheizungen in Kombination mit er-
neuerbaren Wärmeerzeugern, sind förderfähig (30 Prozent). 
Grundvoraussetzung ist, dass für die zu ersetzende Heizungsanla-
ge keine Austauschpflicht nach § 10 der EnEV 2014 vorliegt. Für 
den Ersatz von Ölheizungen durch eine Biomasse-Anlage, Wär-
mepumpe oder Hybridanlage gibt es einen Bonus von zusätzlich 
10 Prozentpunkten auf den ansonsten gewährten Fördersatz. Wer 
eine Gas-Hybridheizung einbaut und innerhalb von zwei Jahren 
eine förderfähige Biomasse,- Wärmepumpen- oder Solarkollek-
toranlage nachrüstet, erhält für die Gas-Hybridheizung einen 
Zuschuss von 20 Prozent. 
Wird beispielsweise eine Ölheizung durch eine Wärmepumpe 
oder eine Biomasseanlage ersetzt, werden so insgesamt  
45 Prozent der Kosten gefördert. Das ist der Höchstsatz.

Ab 24.01.2020: KfW stockt Förderung auf
Die KfW fördert in den Programmen im Bereich „Energieeffizient 
Bauen und Sanieren“ bei KfW-Effizienzhäusern Investitionen von 
120 000 Euro/Wohneinheit. Bei der Sanierung von Einzelmaß-
nahmen können Investitionen von bis zu 50 000 Euro/Wohnein-
heit gefördert werden. Außerdem können im Programm „Ener-
gieeffizient Bauen“ zinsverbilligte Kredite mit einem Tilgungs- 
zuschuss von bis zu 25 Prozent der förderfähigen Investitionen (z. 
B. einem KfW-Effizienzhaus 40 Plus) in Anspruch genommen wer-
den. Wer sein vor dem 01.02.2002 errichtetes Gebäude umfas-
send (z. B. KfW-Effizienzhaus 55) saniert, kann entweder auf ein 
zinsverbilligtes Darlehen mit einem Tilgungszuschuss von bis zu 
40 Prozent oder auf einen direkten Zuschuss von ebenfalls 40 
Prozent der förderfähigen Kosten zurückgreifen. Wer nur einzelne 
Bauteile ersetzen möchte – z. B. Fenster erneuern, Dach,/obere 
Geschossdecke oder Kellerdecke dämmen – kann entweder 
auf ein zinsverbilligtes Darlehen mit einem Tilgungszuschuss von 
bis zu 20 Prozent oder auf einen direkten Zuschuss von ebenfalls 
20 Prozent der förderfähigen Kosten zurückgreifen. Hier müssen 
jedoch gewisse technische Mindestanforderungen eingehalten 
werden.
Kein KfW-Geld mehr gibt es für Öl- und Gas-Brennwertheizungen. 
Weitere Kredite für von dem BAFA geförderte Heizungen auf 
Basis erneuerbarer Energien vergeben die KfW und die L-Bank 
weiterhin. 

Steuerliche Förderung
Eine andere Möglichkeit ist, die Kosten für den Heizungstausch 
von der Steuer abzusetzen. Hausbesitzer können 20 Prozent der 
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Investition, aber maximal 40.000 Euro je Haus oder Wohnung auf 
drei Jahre verteilt von der Steuer abziehen. Das Gebäude muss 
älter als zehn Jahre sein. Diese Förderung ist am 1. Januar in Kraft 
getreten und kann erstmalig mit der Steuererklärung 2021 gel-
tend gemacht werden.
Individuelle Hilfe bei der Vorbereitung eines Heizungsaustauschs 
und Tipps zu Fördermitteln gibt es bei der Bundesförderung für 
Energieberatung der Verbraucherzentrale Baden-Württem-
berg. Weitere Informationen finden Sie auf www.verbraucher-
zentrale-energieberatung.de oder unter 0800/809802400 (kos-
tenfrei). Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird 
gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.

Nebenerwerbsseminare und Sachkunde- 
lehrgang Pflanzenschutz – Grundkurs
Der Verein Landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen Ostalb 
führt wieder Nebenerwerbsseminare durch. Wie üblich werden 
u. a. aktuelle Themen und aktuelle rechtliche Änderungen bzw. 
Neuerungen besprochen, ebenso wie Neues zum Gemeinsa-
men Antrag 2020 sowie FAKT. Weiterhin werden Fragen zur gu-
ten fachlichen Praxis in den Bereichen Düngung und Pflanzen-
schutz behandelt.
Dienstag, 04.02.2020  
Thema: Rechtliche Informationen
Referentin: Frau Bieling
Dienstag, 18.02.2020  
Thema: Pflanzenbau
Referenten: Herr Diemer, Herr Haußmann
Donnerstag, 05.03.2020  
Thema: Gemeinsamer Antrag, Referent: Herr Bücheler
Achtung Terminänderung: statt Dienstag, 03.03.2020 findet die 
Veranstaltung zum gemeinsamen Antrag am Donnerstag, 
05.03.2020 statt.
Das Nebenerwerbsseminar findet jeweils an den genannten 
Tagen von 19.00 bis 21.30 Uhr statt. Veranstaltungsort ist der 
hauswirtschaftliche Seminarraum im Residenzgebäude im 
Schloss ob Ellwangen. Bitte melden Sie sich für die Veranstaltun-
gen unter Tel. 07961/9059-3651 an.
Der Geschäftsbereich Landwirtschaft führt ab dem 10. Februar 
2020 einen Kurs zur Erlangung der Pflanzenschutzsachkunde 
durch. Angesprochen sind vor allem Landwirte im Nebenerwerb 
ohne qualifizierte Berufsausbildung. Nach erfolgreicher Prüfung 
sind Sie berechtigt Pflanzenschutzmittel anzuwenden, darüber 
zu beraten und abzugeben. In diesem Kurs gibt es noch freie 
Plätze. Informationen und Anmeldung zum Pflanzenschutzsach-
kundekurs unter Tel. 07961/9059-3627.
Nähere Informationen zu allen weiteren Veranstaltungen, Ter-
minen und Ablauf erhalten Sie unter Tel. 07961/9059-3651.

Initiative „rehapro“ der Bundesregierung 

Deutsche Rentenversicherung  
Baden-Württemberg
Fünf Millionen Euro Fördergelder für Reha-Projekte im Land
Mit einer einzigartigen Initiative der Bundesregierung sollen in-
novative Maßnahmen, Ansätze, Methoden und Organisations-
modelle in der Rehabilitation der Deutschen Rentenversiche-
rung gefördert werden. Dafür stellt die Bundesregierung über 
einen Zeitraum von fünf Jahren im Rahmen des Förderprogram-
mes „rehapro“ der Deutschen Rentenversicherung jährlich  
100 Millionen Euro zur Verfügung. Die Deutsche Rentenversiche-
rung Baden-Württemberg hat sich mit vier Modellprojekten 
erfolgreich beworben und erhält hierfür mehr als fünf Millionen 
Euro Fördergelder aus dem rehapro-Topf. 
Ein Schwerpunkt der Projekte ist die intensivere Betreuung der 
Versicherten nach der Rehabilitation. Die Rückkehr an den Ar-
beitsplatz soll nachhaltiger und erfolgreicher gestaltet werden. 
Insbesondere auch Arbeitslose sollen von diesem Projekt profi-
tieren. Mit einem speziell auf die gesundheitlichen Probleme 
dieses Personenkreises zugeschnittenen Präventionsprogramm 
sollen diese Versicherten wieder fit gemacht werden für den 
Arbeitsmarkt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem frühen 
Erkennen von Präventions- und Rehabilitationsbedarf. Je eher 
dieser Bedarf erkannt wird, umso erfolgreicher kann eine Reha-
bilitation ablaufen. 

Bei diesen Projekten arbeitet die Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg eng mit ihren langjährigen Partnern aus 
dem Reha-Bereich zusammen: Dazu gehören andere Sozial-
versicherungsträger wie die AOK Baden-Württemberg oder die 
Agenturen für Arbeit, niedergelassene Ärzte, Rehabilitationskli-
niken, Forschungseinrichtungen und viele mehr. Weitere Projek-
te sind bei der DRV Baden-Württemberg in Vorbereitung und 
sollen demnächst eingereicht werden. 
„Ziel der Projekte ist es, mehr Menschen den Wiedereinstieg in 
eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und damit ein 
selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen“, betont Ulrich Hart-
schuh von der DRV Baden-Württemberg, der das Projekt reha-
pro bei der DRV in Stuttgart begleitet. „Es ist erfreulich“, so Hart-
schuh, „dass von den finanziellen Mitteln des Bundes fünf 
Millionen Euro Forschungsgelder nach Baden-Württemberg 
fließen.“ 
Für die DRV Baden-Württemberg sind Prävention und Rehabili-
tation schon immer ein äußerst wichtiges Anliegen: Menschen 
wieder zurück ins aktive Arbeitsleben zu begleiten, das bringt 
nicht nur für die einzelnen Menschen Vorteile. Auch volkswirt-
schaftlich lohnt sich das Engagement der Rentenversicherung 
für ihre Versicherten im Bereich Gesundheit: Jeder hier investier-
te Euro amortisiert sich fünffach, wie mehrere Studien ergeben 
haben. „Jeder kranke oder gehandicapte Versicherte hat das 
Recht, dass wir als Rentenversicherung ihn dabei unterstützen, 
wieder am Arbeitsleben und am gesellschaftlichen Leben teil-
zunehmen“, unterstreicht Andreas Schwarz, Geschäftsführer der 
DRV Baden-Württemberg. 
Auskünfte zu den Themen Prävention, Rehabilitation, Altersvor-
sorge und Rente gibt es bei der Deutschen Rentenversicherung 
Baden-Württemberg in den Regionalzentren und Außenstellen 
im ganzen Land, über das kostenlose Servicetelefon unter 0800/ 
100048024, bei den ehrenamtlich tätigen Versichertenberate-
rinnen und -beratern sowie im Internet unter www.deutsche-
rentenversicherung-bw.de. 

Rosenberger Flohmarkt
Wir bitten alle Bürger, die über brauchbare Gegenstände ver-
fügen, diese aber nicht mehr benötigen und bereit sind, sie 
unentgeltlich an andere Bürger abzugeben, sich mit dem Bür-
germeisteramt Rosenberg in Verbindung zu setzen (Tel. 07967/ 
9000-0).
In dieser Woche sind abzugeben:
- eine Motorradjacke und eine Motorradhose, Farbe: schwarz, 
Größe: XS, zu erfragen unter Tel. 07967/8946

Freiwillige Feuerwehr
Altersabteilung
Stammtisch am Montag, den 3. Februar 
2020 um 19.30 Uhr im Gerätehaus.

VHS in Rosenberg
VHS in Rosenberg
Leiter: Jörg Hertrich
Französicher Abend mit Werners 
Crêpesständle
20F30502RO
Werner Rieger, ein Französisch-
lehrer und Musiker, serviert seinen 

Gästen gerne Galettes mit herzhaftem und Crêpes mit süßem 
Belag, wobei er seine Rezepte verrät und Tipps für ihr gutes 
Gelingen gibt. Da diese Köstlichkeiten einigermaßen sättigen, 
gibt es zwischen den Backrunden immer eine Pause. Hier er-
halten seine Gäste einen Crashkurs in Französich, damit sie bei 
den Chansons, die der Bäcker zur Gitarre singt, gut mitsingen 
können. Des Weiteren gibt es stimmungsvolle Bilder von der 
Bretagne als Stammland des Crêpes zu sehen. 
Samstag, 15.02.2020, Beginn: 19.00 Uhr
Rosenberg, Karl-Stirner-Schule
Kursbegühr Euro 14 Euro
Lebensmittelkosten, max. 6,00 Euro, vor Ort zu bezahlen.

vhs Ostalb
Strutrain 2
73492 Rainau
0 79 61-87 86-986
info@vhs-ostalb.de
www.vhs-ostalb.de
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Gschriebe hab i ällerhand
Mit Theresia Nagler
20FV133RO
Ein vergnüglicher Nachmittag mit der Mundartdichterin und 
Autorin Theresia Nagler aus Unterschneidheim.
Donnerstag, 20.02.2020, 14.00 - 15.30 Uhr
Rosenberg, Seniorenstift Edelrose
In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Rosenberg 

Informationen und Anmeldung bei der VHS Ostalb unter der 
Telefonnummer 076/8786-986 oder per E-Mail: infohs-ostalb.de 
und der Internetanmeldung: www.vhs-ostalb.de.

Sieger Köder Zentrum

geöffnet jeden Sonntag
während der Sommerzeit (April bis Oktober) von 10.00 - 18.00 Uhr
während der Winterzeit (November bis März) von 10.00 - 17.00 Uhr

Schulnachrichten

Betreuungsmöglichkeiten  
im Rahmen der Ganztagesgrundschule
Betreuung während der Schulzeit 
Anmeldungen können per E-Mail kssbetreuung@gmail.com 
sowie unter der Tel.-Nr. 07967/2098810 oder 0157/32833831 zu 
den Betreuungszeiten oder beim Betreuerteam direkt vorge-
nommen werden:
Cornelia Schwarzenstein  Tel.-Nr. 07967/702110
Kerstin Wagner  Tel.-Nr. 07967/1726
Margit Kucher  Tel.-Nr. 07967/710212
Betreuungszeiten:
Montag - Freitag:    7.00 Uhr –   8.40 Uhr
Montag - Donnerstag: 11.10 Uhr – 15.25 Uhr
Freitag:  11.10 Uhr – 14.00 Uhr
Wichtig: Bitte melden Sie Ihr Kind immer an und beachten Sie, 
dass Ihr Kind auch abgemeldet werden muss!

Kirchliche Nachrichten

Kath. Kirchengemeinden
St. Vitus, Jagstzell
Zur Schmerzhaften Mutter, Rosenberg
St. Jakobus, Hohenberg

Pfarrer Martin Danner, Jagstzell, Telefon 0 79 67/2 80
Pfarramt Jagstzell, Hauptstr. 9, 73489 Jagstzell
Telefon 0 79 67/2 80, Fax 70 05 85
Pfarramt Rosenberg, Haller Straße 3, 73494 Rosenberg
Telefon 0 79 67/4 18, Fax 71 00 09
E-Mail: Martin.Danner@drs.de
 StVitus.Jagstzell@drs.de
 ZurSchmerzhaftenMutter.Rosenberg@drs.de
 StJakobus.Hohenberg@drs.de
Homepage: http://se-virngrund.drs.de
Öffnungszeiten im Pfarrbüro
Montag Jagstzell 16.00 bis 18.00 Uhr
Dienstag Rosenberg 14.30 bis 17.30 Uhr
Mittwoch Jagstzell 10.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag Rosenberg 10.00 bis 12.00 Uhr
Freitag Rosenberg 10.00 bis 12.00 Uhr
 Jagstzell 10.00 bis 11.00 Uhr

 

 
    
 

 

Freitag, 31. Januar 2020 – hl. Johannes Bosco
 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Jagstzell, anschließend Mitarbeiter-

fest im Vitusheim

Samstag, 1. Februar 2020 
 8.00 Uhr Eucharistiefeier in Jagstzell
 17.30 Uhr Beichtgelegenheit in Jagstzell
 18.30 Uhr Vorabendmesse in Hohenberg, mit den Erstkommuni-

onkindern und Kerzenweihe
  - Verstorbene der Familien Mittnacht und Eggenmüller
Sonntag, 2. Februar 2020 – Fest Darstellung des Herrn 
(Lichtmess)
 8.30 Uhr Eucharistiefeier in Jagstzell mit den Erstkommunion-

kindern und Kerzenweihe
 10.00 Uhr Eucharistiefeier in Rosenberg mit den Erstkommunion-

kindern und Kerzenweihe
  - Helmut und Gertrud Greiner
  - Hildegard Meier
 15.00 Uhr Rosenkranz und Blasiussegen in Jagstzell
Kein Rosenkranz in Dankoltsweiler
Montag, 3. Februar 2020 – hl. Ansgar, hl. Blasius
 15.30 Uhr Wort-Gottes-Feier im Pflegestift in Rosenberg
Dienstag, 4. Februar 2020 
Keine Eucharistiefeier in Rosenberg
- Tag der Ewigen Anbetung in Hohenberg –
 14.00 Uhr Eucharistiefeier in Hohenberg, danach Aussetzung 

des Allerheiligsten
  Anschließend Betstunde Hütten, Hinterbrand, Holz-

mühle, Matzengehren und Höfe
 16.00 Uhr Hurlesbuck, Gartenwiesen
  Blumenstraße, Orrotstraße, Adelmannfelder Straße
 17.00 Uhr Jakobusstraße, Vorstadtstraße, Am Kirchberg
  Kirchholzstraße, Baronenstraße und Siedlung
 18.00 Uhr Abschluss der Ewigen Anbetung mit eucharistischem 

Segen
Mittwoch, 05. Februar 2020
- Tag der Ewigen Anbetung in Rosenberg –
 14.00 Uhr Eucharistiefeier in Rosenberg, danach Aussetzung 

des Allerheiligsten
Anschließend Betstunde der Teilorte
 15.00 Uhr stille Betstunde
 16.00 Uhr Haller Straße, Schillerstraße, Karl-Stirner-Straße
  Bachstraße, Wiesenweg, Alter Kirchenweg
  Neuhäusle, Talweg, Am Bergle
  Sonnengasse, Siedlung West
  Im Zipfelwasen, Geiselroter Heidle
 17.00 Uhr Ellwanger Straße, Gartenweg, Weiherstraße
  Virngrundweg, Schulstraße, Hirtengasse
  Bergstraße, Albert-Schweitzer-Straße, Orbachstraße
  Siedlung Kapellenäcker, Alfred-Haas-Straße
  Mühlweg, Am Sandberg 
 18.00 Uhr Abschluss der Ewigen Anbetung mit eucharistischem 

Segen
Keine Eucharistiefeier in Dankoltsweiler
Donnerstag, 6. Februar 2020 – hl. Paul Miki und Gefährten
 - 1. Tag der Ewigen Anbetung in Jagstzell
 9.00 Uhr Eucharistiefeier in Jagstzell, danach Aussetzung des 

Allerheiligsten
Anschließend Beginn der Betstunden
 17.00 Uhr Abschluss der Ewigen Anbetung mit eucharistischem 

Segen
Keine Eucharistiefeier in Rosenberg
Freitag, 7. Februar 2020 – Herz-Jesu-Freitag
- 2. Tag der Ewigen Anbetung in Jagstzell
 9.00 Uhr Eucharistiefeier in Jagstzell, danach Aussetzung des 

Allerheiligsten
Anschließend Betstunden
 17.00 Uhr Abschluss der Ewigen Anbetung mit eucharistischem 

Segen und feierliche Prozession
Keine Eucharistiefeier in Hohenberg
Samstag, 8. Februar 2020 – Herz-Mariä-Samstag
Keine Beichtgelegenheit 
 18.30 Uhr Vorabendmesse in Jagstzell mit und für Narren, mit-

gestaltet vom Wilden Heer und Schollaklopfer Tann-
hausen

Sonntag, 9. Februar 2020 – 5. Sonntag im Jahreskreis 
 8.30 Uhr Eucharistiefeier in Rosenberg
  - Pfarrer Sieger Köder 
 10.00 Uhr Eucharistiefeier in Hohenberg, mitgestaltet vom Kin-

dergarten
  - Pfarrer Sieger Köder
  - Josef Ernsperger
  - Johanna und Ulrich Knecht
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Gottesdienst mit den Erstkommunionkindern
Am Samstag, den 1. Februar bei der Vorabendmesse in Hohen-
berg und am Sonntag, den 2. Februar beim Gottesdienst um 
10.00 Uhr in Rosenberg werden sich die Kinder, die sich auf die 
Erstkommunion vorbereiten, vorstellen. Die Gottesdienste ste-
hen unter dem Thema „Gott lädt uns alle ein“ und werden von 
den Kindern mitgestaltet.
Herzliche Einladung

Herzliche Einladung zum Film „Mary´s Land“ am Sonntag, den 
2. Februar 2020 um 17.30 Uhr im Gemeindehaus in Rosenberg
May´s Land ist ein 2013 in Spanien erschienener Film, der seit 
2017 auch auf Deutsch ausgestrahlt wird. Er beschäftigt sich mit 
Menschen, die durch Marienerscheinungen, insbesondere im 
Kontext von Medjugorje (Bosnien und Herzegowina), ihr Leben 
verändert haben.
Der Film beginnt als Agenten-Thriller.
Ein Spezialagent erhält einen neuen Auftrag: ohne Furcht über 
die etwas herauszufinden, die noch immer auf den Beistand des 
Himmels vertrauen.
Sind sie Betrüger? Oder gar Betrogene?
Sollte er herausfinden, dass ihr Glaube falsch ist, werden wir so 
weitermachen wie bisher ... aber was, wenn es doch kein Mär-
chen ist?
Am Dienstag, 11. Februar 2020 ist Mary ś Land um 19.00 Uhr im 
Vitusheim Jagstzell zu sehen.
Herzliche Einladung zu einem spannenden, berührenden und 
humorvollen Film!

Kindergarten Hohenberg gestaltet Familiengottesdienst 
am Sonntag, den 9. Februar 2020 um 10.00 Uhr in der St.-Jako-
bus-Kirche
Der Gottesdienst steht unter dem Thema: „ Ihr seid das Salz der 
Erde, Ihr seid das Licht der Welt“.
Die Kinder und das Team vom Kindergarten Hohenberg freuen 
sich auf viele Besucher.

Aufruf Wahlvorschläge zu Kirchengemeinde-
ratswahlen 
Am 22. März 2020 wählen die Katholiken der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart einen neuen Kir-
chengemeinderat. 
Dem Kirchengemeinderat Rosenberg und 
Hohenberg gehören 8 Mitglieder an. 

Der endgültige Wahlvorschlag muss mindestens 8 Kandidieren-
de enthalten.
Wahlberechtigt sind alle Gemeindemitglieder ab 16 Jahre. 
Wählbar sind wahlberechtigte Kirchengemeindemitglieder ab 
18 Jahre.
Der Kirchengemeinderat dient der Erfüllung vielfältiger Aufga-
ben einer Kirchengemeinde. Seine Arbeit wird durch verschie-
dene Ausschüsse unterstützt.
Wahlberechtigte Kirchengemeindemitglieder sind aufgerufen, 
bis spätestens 2. Februar 2020 Wahlvorschläge beim Pfarramt 
Rosenberg, Haller Str. 3, 73494 Rosenberg an den Wahlaus-
schuss einzureichen. 
Formulare „Wahlvorschlag zur Wahl des Kirchengemeinderates 
am 22. März 2020 “ liegen am Schriftenstand in den Kirchen aus.
Dabei bitten wir Folgendes zu beachten:
 1. Ein Wahlvorschlag darf auf dem vorgesehenen Formular bis 

zu 10 Namen enthalten. 
 2. Wählbar sind wahlberechtigte Gemeindemitglieder ab  

18 Jahre, die ihrer Kandidatur zustimmen.
 3. Bis zu 3 Kandidaten können Mitglieder einer anderen katho-

lischen Kirchengemeinde sein.
 4. Jeden Wahlvorschlag müssen mindestens fünf wahlberech-

tigte Gemeindemitglieder unterschreiben und ihre Adresse 
hinzufügen 

 5. Jede(r) Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag un-
terschreiben.

 6. Ein(e) vorgeschlagene(r) Kandidat(in) darf den Wahlvor-
schlag nicht selbst unterschreiben.

Bitte überlegen Sie sich, wer aus Ihrer Familie, Ihrem Bekannten-
kreis oder Ihrer Gruppe im Kirchengemeinderat vertreten sein 
sollte. 
Könnten Sie sich selbst vorstellen, zu kandidieren?
Der Wahlausschuss Zur Schmerzhaften Mutter Rosenberg und 
St. Jakobus Hohenberg

Kath. Kirchengemeinde Hohenberg   
Katholisches Verwaltungszentrum Ellwangen 
Für unseren 2-gruppigen Kindergarten „Zur Heiligen Familie“ 
bieten wir für das Kindergartenjahr 2020/2021 eine Stelle für das 
Anerkennungspraktikum im Ausbildungsberuf Erzieher 
(m/w/d) 
Einstellung und Vergütung richten sich nach der AVO-DRS.
Eine christliche Grundhaltung setzen wir voraus. 
Wenn Sie Freude an der Arbeit mit Kindern haben, engagiert 
und belastbar sind und in einem motivierten Team arbeiten 
möchten, freuen wir uns über Ihre Bewerbung bis zum 16. Fe-
bruar 2020 an: 
Katholisches Pfarramt St. Jakobus, Frau Maier, 
Haller Str. 3, 73494 Rosenberg, oder per E-Mail an 
StJakobus.Hohenberg@nbk.drs.de. 
Bei Fragen gibt Ihnen die Kindergartenleiterin Frau Sorg unter 
der Telefonnr. 07967/487 gerne Auskunft. 

Aus der Seelsorgeeinheit:
Zum Blasiussegen
Der Blasiussegen wird um den Festtag (3. Februar) des hl. Blasius 
gespendet.
Der hl. Blasius war ein Märtyrerbischof, der zuvor Arzt war. Er ist 
ein Heiliger gegen Halskrankheiten und gehört zu den 14 Not-
helfern.
Eine Segnungshandlung hat damit zu tun, dass sich der Mensch 
von Gott her etwas zusprechen lässt; auf die Fürsprache der 
Heiligen erfährt er die Nähe Gottes.
Beim Blasiussegen hält der Priester dem Gläubigen zwei ge-
kreuzte brennende Kerzen vor und segnet ihn. 
Sie sind herzlich mit Ihren Familien zum Empfang des Blasiusse-
gens eingeladen.

Ewige Anbetung in unserer Seelsorgeeinheit
Schenken Sie Jesus etwas Zeit und verweilen Sie an den Tagen 
der Ewigen Anbetung im Gebet und in der Stille vor IHM. ER 
möchte Sie mit seiner Gegenwart beschenken.
Die Betstunden werden von verschiedenen Personen gestaltet 
und laden zum Verweilen bei Gott ein. Sicher tut uns dazwi-
schen auch eine Zeit der Stille gut.
Herzliche Einladung

Wallfahrt nach Medjugorje 
von Samstag, 5. bis Samstag, 12. September 2020
„Wo der Himmel die Erde berührt“
Seit Juni 1981 soll nach Angaben von sechs Sehern die Gottes-
mutter Maria in Medjugorje, einem Dorf in Bosnien/Herzegowi-
na, erscheinen. Durch ihr Kommen möchte sie uns zu einer le-
bendigen und tiefen Begegnung mit Christus führen und der 
Welt einen Weg zum Frieden zeigen.
Tatsächlich erfahren seitdem unzählige Menschen bei ihrem 
Aufenthalt in Medjugorje wirklich den Frieden mit sich, mit an-
deren und mit Gott. Viele haben Heilung im Herzen oder kör-
perliche Heilung erfahren dürfen. Familien wurden versöhnt und 
viele Menschen haben eine wunderbare Erfahrung der Liebe 
Gottes gemacht.
Kosten: Ab Jagstzell, mit Halbpension und allen Nebenkosten 
und Transfer zum Flughafen 580 Euro, mit Bus und Flug Stuttgart-
Sarajevo.
Flyer mit weiteren Informationen liegen in den Kirchen und in 
den Pfarrbüros Jagstzell und Rosenberg aus.
Pfarrer Martin Danner

Aus dem Dekanat:
Terminänderung!!
Heilsame Trauer
Nachmittag für Trauernde, Fr., 14. Februar 2020, 15.00 - 18.00 Uhr, 
Tagungshaus Schönenberg, Ellwangen 
Leitung/Info: Michaela Bremer, Tel. 07961/9249170-12, michaela.
bremer@drs.de
Kosten: 15 Euro
Anmeldung bis 4. Februar 2020 unter Tel. 07961/9249170-14 oder 
landpastoral.schoenenberg@drs.de
Was uns nährt
Die Landpastoral Schönenberg lädt ein am Samstag, 15. Fe-
bruar 2020 (9.00 Uhr - 17.00 Uhr) zu einem Seminar mit dem 
Thema: Was uns nährt – Nahrung für Leib und Seele
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Neben dem Backen von Brot für das leibliche Wohl soll auch 
das Wohl von Seele und Geist nicht zu kurz kommen.
Treffpunkt: Gemeindehaus St. Alfons, Schönenberg
Leitung: Ansgar Baumann, 
Anmeldung bis 4. Februar 2020 bei: Landpastoral Schönenberg, 
Tel. 07961/9249170-14 oder per E-Mail: Landpastoral.Schoenen-
berg@drs.de 
Meditative Märchentage, Do., 5. März 2020 (18 Uhr) bis So.,  
8. März 2020 (13 Uhr)
Thema: „Eine Kraftquelle im Frühling – Begegnungen, die das 
Herz berühren“
Kosten: EZ 187,50/DZ 157,50 + Kursgebühr 245 Euro
Auch geeignet als Lehrer- und Erzieher/innenfortbildung
Leitung: Brigitta Schieder, Dipl.-Logotherapeutin, Märchener-
zählerin
Anmeldung bis 5. Februar 2020 unter Tel. 07961/9249170-14 oder 
landpastoral.schoenenberg@drs.de.

Katholischer Frauenbund Rosenberg:
Johann-Strauß-Operette-Wien 
spielt „Gräfin Mariza“
Gräfin Mariza gehört zu den größten Bühnenerfol-
gen von Emmerich Kalmann.

Feurige Csardasrhythmen sorgen für schwungvolle Abendun-
terhaltung. Gesangssolisten aus Wien, Orchester, Chor und 
Ballett der Johann-Strauß-Operette-Wien präsentieren die tur-
bulenten Verwirrungen um die ganz große Liebe mit herrlicher 
Musik in einer klassischen Inszenierung mit prächtigen Kostümen 
und vor traditionellem Bühnenbild.
Die Aufführung findet am Dienstag, 4. Februar 2020 um 19.30 Uhr 
in der Stadthalle Aalen statt.
Wir haben eine begrenzte Anzahl Karten der Kategorie 1 reser-
viert.
Preis pro Person (einschl. anteiliger Fahrtkosten) 58,– Euro.
Wir fahren in Fahrgemeinschaften.
Abfahrt in Rosenberg/Rathaus um 18.15 Uhr.
Wer Interesse hat, sollte sich möglichst umgehend, spätestens 
jedoch bis 1. Februar bei Anita Schenk, Tel. 07967/8369 anmel-
den.

Frauenfasching in Westhausen
Am Montag, 17. Februar 2020 findet der Frauenfasching in West-
hausen statt.
Der Kartenverkauf hierfür ist am Samstag, 1. Februar um  
18.00 Uhr.
Da die Karten nicht zurückgegeben werden können, ist eine 
verbindliche Anmeldung erforderlich (Bei Ausfall bitte nach Er-
satzperson suchen).
Nach dem Kartenvorverkauf gibt es erfahrungsgemäß keine 
Möglichkeit mehr, Eintrittskarten nachzukaufen.
Anmeldung bis spätestens 31. Januar 2020 bei Anita Schenk, 
Telefon: 07967/8369.

Ökumene:
Wort-Gottes-Feier im Pflegestift in Rosenberg
Herzliche Einladung zur Wort-Gottes-Feier am 
Montag, den 3. Februar 2020 um 15.30 Uhr.

Evangelische Kirchengemeinde Hummelsweiler
Gemeindebüro:
Honhardter Str. 25, 73494 Hummelsweiler,
Tel. 701910 - Fax 701911
E-Mail: Pfarramt.Hummelsweiler@elkw.de 
Dienstags von 9.45 Uhr bis 11.30 Uhr
ist Frau Humpfer im Pfarrbüro zu erreichen.

Sonntag, 2. Februar 2020 (Letzter Sonntag n. Epiphanias)
 9.30 Uhr Gottesdienst (Pfr. von Streit)
  Das Opfer erbitten wir für die eigene Gemeinde
Mittwoch, 5. Februar 2020
 16.00 Uhr Konfirmandenunterricht
 17.30 Uhr Jungschar „Feuerbälle“
Sonntag, 9. Februar 2020
 Kein Gottesdienst in Hummelsweiler
 10.30 Uhr Gottesdienst in Honhardt (Prädikant Erwin Herterich)

Hinweise
Kasualvertretung 
Die Kasualvertretung übernimmt Pfarrer Konrad von Streit, Tel. 
0152/26990032.

Ära des Hummelsweiler Kirchenchors geht zu Ende 
(G.O.) Erst im November konnte der Hummelsweiler Kirchen-
chor sein 40-jähriges Chorjubiläum feiern. 
Nun muss man leider feststellen, dass der Chor aufgrund schwin-
dender Mitgliederzahlen bei den Sängerinnen und Sängern 
nicht mehr singfähig ist. Auch der Versuch, wenigstens ein Be-
erdigungschörle aufrechtzuerhalten scheiterte, da sich auf den 
Aufruf im Mitteilungsblatt und Gemeindebrief keine neuen Sän-
gerinnen fanden. 
Deshalb wird es in Zukunft in Hummelsweiler keinen kirchlichen 
Chor mehr geben.
Ein herzlicher Dank geht an die langjährigen Sängerinnen und 
Sänger sowie den Chorleiter, die so viele Jahre lang das musika-
lische Leben und die Bestattungen in der Gemeinde mitgestal-
tet haben.

Kleidersammlung Bethel 
Die diesjährige Kleidersammlung für Bethel findet von 10. Fe-
bruar 2020 bis 15. Februar 2020 statt.
Gesammelt werden:
Gut erhaltene Kleidung und Wäsche, Schuhe, Handtaschen, 
Plüschtiere und Federbetten – jeweils gut verpackt. Schuhe 
bitte paarweise bündeln.
Abgabestellen sind in 
Hummelsweiler im Evangelischen Gemeindehaus „Alte Schule“, 
Honhardter Str. 25 (Garage) und in Rosenberg bei Herbert Wie-
land, Buchenstr. 16.
Kleidersäcke und Handzettel liegen in der Kirche und im Ge-
meindehaus aus.

Miteinander
Sonntag, 2. Februar 2020 (Letzter 
Sonntag n. Epiphanias)
9.30 Uhr Gottesdienst in Hummels-
weiler (Pfr. von Streit)

 10.30 Uhr Gottesdienst in Honhardt (Pfr. von Streit)
 9.15 Uhr Gottesdienst in Gründelhardt (Pfr. i. R. Bodmer)
 10.30 Uhr Gottesdienst in Spaichbühl (Pfr. i. R. Bodmer)
Sonntag, 9. Februar 2020 (Septuagesimä)
 Kein Gottesdienst in Hummelsweiler
 10.30 Uhr Gottesdienst in Honhardt (Prädikant Erwin Herterich)
 19.00 Uhr Abendgottesdienst in Gründelhardt (Pfr. Scheerer)
 9.15 Uhr Gottesdienst in Oberspeltach (Prädikant Erwin Herte-

rich)

Evangelische Kirchengemeinde  
Adelmannsfelden-Pommertsweiler
Schloss-Str. 31, 73486 Adelmannsfelden, Tel. 07963/850020, 
Fax 032226/850029. E-Mail: Pfarramt.Adelmannsfelden@elkw.de 
Öffnungszeiten Sekretariat: 
Montag, 9.00 Uhr - 11.30 Uhr und Donnerstag, 8.30 Uhr - 11.30 Uhr
Wochenspruch: „Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlich-
keit erscheint über dir.“  (Jes. 60, 2) 
Sonntag, 2. Februar 2020, Letzter Sonntag nach Epiphanias
 8.45 Uhr Gottesdienst in der Michaelskirche in Pommertsweiler 
 9.45 Uhr Kinderkirche in Pommertsweiler (Gemeinderaum)
 10.00 Uhr Gottesdienst in der Nikolauskirche in Adelmannsfel-

den 
Dienstag, 4. Februar 2020
 18.30 Uhr die Apis-Bibelstunde
Mittwoch, 5. Februar 2020
 15.00 Uhr Konfirmandenunterricht im ev. Gemeindehaus
Donnerstag, 6. Februar 2020
 16.45 Uhr Jungbläser Gruppe 1 (im ev. Gemeindehaus)
 17.30 Uhr Jungbläser Gruppe 2 (im ev. Gemeindehaus)
Freitag, 7. Februar 2020
 9.00 Uhr Krabbelgruppe (im ev. Gemeindehaus)
 20.00 Uhr Posaunenchor (im ev. Gemeindehaus)
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Vorankündigung Projektjungschar am 14. Februar 2020 – 
Winterwanderung ins Jugendheim
Am 14. Februar 2020 lädt die Jungschar zu einer Winterwan-
derung ins Jugendheim ein. Wer dabei sein will, meldet sich kurz 
bei Alexandra Häfele (Tel. 840160). Die Jungschar freut sich über 
zahlreiche Wanderer. 

Vorankündigung Konfi-3-Elternabend am 9. März 2020
Am Montag, 9. März 2020, findet um 19.00 Uhr der Elternabend 
zum diesjährigen Konfi-3-Unterricht statt. Alle Eltern der Jahr-
gangsstufe 3 haben in den letzten Tagen die Einladung dazu 
erhalten. Sollten Sie keine Einladung erhalten haben, und ihr 
Kind zum diesjährigen Konfi 3 anmelden wollen, dann kommen 
Sie einfach am 9. März ins Gemeindehaus oder melden sich 
vorab im Pfarramt. 

Vereinsmitteilungen

DRK Rosenberg
Einladung zur Jahreshauptversammlung 
An alle Mitglieder,
die Jahreshauptversammlung des DRK-Ortsver-
eins Rosenberg findet am Freitag, den 06.03.2020 
um 19.00 Uhr im DRK-Gruppenraum im Mühlweg 
in Rosenberg statt.

Anträge müssen schriftlich bis zum 21.02.2020 bei der 1. Vorsit-
zenden (Frau Britta Januschko, Riedlinger Straße 1, 72488 Sigma-
ringen) eingereicht werden.
Tagesordnung:
 1. Begrüßung
 2. Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung
 3. Berichte der/des   
  Schriftführers
  Kassiererin
  Kassenprüfers
  Jugendleiters
  Vorsitzenden
 4. Entlastungen
 5. Anträge
 6. Ehrungen
 7. Grußworte (Gäste)
 8. Verschiedenes
Die Mitglieder werden gebeten vollzählig und in Uniform zu er-
scheinen.
1. Vorsitzende Britta Januschko 

Landfrauen Hohenberg
Vortrag am 03.02.2020 
über Wechselwirkungen von Medikamenten
Am Montag, den 3. Februar 2020 um 19.30 Uhr im 
Dorfgemeinschaftshaus „Alte Schule“ wird Frau 
Franziska Effinger, Apothekerin aus Ellwangen, 
uns einen Vortrag halten über die Wechselwir-
kungen von Medikamenten.

Herzliche Einladung an alle, auch an Nichtmitglieder.

Musikverein Rosenberg
Faschings-Warm-Up
LIebes Faschingsvolk,
wie jedes Jahr organisiert der Musikverein Ro-
senberg wieder ein Rundum-Sorglos-Paket für 
den Faschingssamstag (22.02.).

Los geht es mit einem traditionellen Weißwurstfrühstück im Foyer 
der Virngrundhalle Rosenberg. Beginn ist ab 10.00 Uhr.
Um einen reibungslosen Ablauf zu gewähren wäre es gut, wenn 
sich größere Gruppen vorher anmelden würden.
Pünktlich um 12.30 Uhr ist dann am SK-Zentrum in Rosenberg 
Abfahrt nach Bühlerzell auf den Faschingsumzug (nur Hinfahrt). 

Die Anzahl der verfügbaren Plätze für den Bus ist begrenzt, 
daher ist die Anmeldung auch verbindlich! Die Platzvergabe 
erfolgt nach Anmeldung und Vorauskasse (6 Euro).
Anmelden könnt Ihr euch bei Lisa Greiner.
Wir freuen uns auf euch!
Unser Sparpreis: Busfahrt nach Bühlerzell + 1 Weizen + 1 Paar 
Weißwürste für 11 Euro

Termine
31.01. - 07.02. Registerproben
09.02. Zusatzprobe
22.02. Fasching: Weißwurst-Warm-Up
23.02. Fasching: Umzug Neuler

Konzertproben
Wir sind mitten in den Vorbereitungen für unser Konzert am 
28.03.2020. Dazu finden in nächster Zeit einige Sonderproben 
statt:
31.01.: Registerprobe Trp./Flgh., Beginn 19.30 Uhr
04.02.: Registerprobe Tiefes Blech, Beginn 19.30 Uhr
07.02.: Registerprobe Holz, Beginn 19.30 Uhr
09.02.: Sonntagsprobe, Beginn 9.30 Uhr
Bitte nehmt euch Zeit für die zusätzlichen Proben. Da bei den 
regulären Probenterminen am Dienstagabend oft sehr viele 
Musiker fehlen, sind wir auf diese zusätzlichen Termine angewie-
sen, um das Konzertprogramm in der verbleibenden Zeit or-
dentlich einarbeiten zu können.

Schützenverein Rosenberg
Schützenkönig Steffen Hirschle 
verteidigt Königswürde
Der Schützenverein Rosenberg hat zur Königs-
feier eingeladen. Zahlreiche Schützen und Gäs-
te haben sich hierzu im Schützenhaus eingefun-
den. Der Höhepunkt des Abends war die 
Proklamierung des Schützenkönigs. Hier konnte  

Steffen Hirschle wiederum den besten Teiler erzielen und somit 
erneut Schützenkönig werden, und die Königskette für ein wei-
teres Jahr behalten.
Der 1. Vorsitzende Frank Sauerborn freute sich, dass auch einige 
Jungschützen der Einladung zur Königsfeier gefolgt sind. Stellt 
doch diese Feier einen Höhepunkt im Vereinsjahr dar. Er dankte 
auch den Organisatoren für die Durchführung des Schießens, 
und dankte allen Teilnehmern dafür. 
Erstmals hat der Rosenberger Schützenverein auch einen Pokal 
für das Lichtgewehrschießen ausgeschossen. Hier haben sich 
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immerhin 8 Schützinnen und Schützen beteiligt. Eine gute Mög-
lichkeit, den Nachwuchs für das Schießen zu begeistern, da hier 
keine Altersgrenze vorliegt.
Bei den Vereinsmeisterschaften mit dem Luftgewehr konnte sich 
Steffen Hirschle in der Schützenklasse souverän den Pokal si-
chern, auf dem 2. Platz folgte Anton Hirschle vor Tobias Schopf. 
In der Damenklasse siegte ebenso überlegen Nadine Roth, vor 
Beate Hirschle und Edith Hornisch.
Mit dem erstmals ausgetragenen Lichtgewehr konnte sich Tim 
Roth den Pokal holen und auch deutlich gewinnen. Auf dem 
2. Platz folgt Marie Roth und den 3. Platz belegt Leni Hirschle. 
Die Silvesterscheibe konnte sich Nadine Roth mit der vollen 
Ringzahl von 30 Ringen sichern. In diesem Jahr wurde diese 
Scheibe von Madeleine Hornisch gemalt.

Dann als Höhepunkt kam die Königsproklamation. Da hier nur 
1 Schuss abgegeben wird und dann der Teiler entscheidet, war 
man gespannt, wer wohl in diesem Jahr der König geworden ist. 
Begonnen wurde mit dem 2. Ritter, dieser wurde Anton Hirschle 
mit einem 284-Teiler. Knapp vor ihm dann Edith Hornisch mit 
einem 201-Teiler und damit 1. Ritter.
Schließlich konnte Steffen Hirschle als amtierender Schützenkö-
nig 2019 auch im Jahr 2020 mit einem 134-Teiler Schützenkönig 
werden und gewinnen. 
Der 1. Vorsitzende freute sich über den gelungenen Abend und 
wünscht für das Sportjahr 2020 den Schützen Gut Schuss und 
hofft, dass noch mehr Jugendliche den Weg in den Schützen-
verein fi nden.

 
Sieger beim Lichtgewehrschießen
V. l.: Jule Hirschle, Leni Hirschle, Tim Roth, Marie Roth

Schützenkönig und Sieger
V. li.: Nadine Roth, Frank Sauerborn, Edith Hornisch, Steffen 
Hirschle, Anton Hirschle

Sportfreunde Rosenberg 1947
http://www.sportfreunde-rosenberg.de
Seniorengymnastik Aerobic Mutter- und Gymnastik
Bewegungserziehung Fußball Kind-Turnen Tischtennis
im Vorschulalter Tanz LeichtathletikTurnen
Jedermannsport Jazz Taekwondo Volleyball

AH-Stammtisch am 7. Februar 2020
Zu unserem nächsten AH-Stammtisch treffen wir uns am Freitag, 
den 7. Februar 2020 im SFR-Vereinsheim. Beginn: 18.30 Uhr

Tischtennisabteilung
1. Herrenmannschaft siegt verdient
Unsere Mädchenmannschaft U15 verlor gegen 
den Tabellenführer SC Unterschneidheim mit 
0:10.
Die 1. Herrenmannschaft konnte im ersten Rück-
rundenspiel gleich einen sicheren 9:2-Sieg erzie-
len. Gegen die TSG Abtsgmünd II siegten Schüh-

le/Roth, Greiner/Greiner, Häberlin/Prügner und in den Einzeln 
Benjamin Greiner (2), Berthold Greiner (2), Schühle und Häber-
lin.
Die 2. Herrenmannschaft musste sich leider mit 5:9 dem TSV 
Hüttlingen IV geschlagen geben. Für die Sportfreunde holten 
Backers/Bertram, ein starker Backers (2), Paul und Schmid die 
Punkte.

Spiele am kommenden Wochenende:
Samstag, 01.02.2020
10.00 Uhr Mädchen U18 – TSV Untergröningen II
10.00 Uhr Jungen U18 – TSV Westhausen II
10.00 Uhr SC Unterschneidheim II – Mädchen U15
17.00 Uhr Herren I – TTC Neunstadt II

Im Verein ist Sport 
am schönsten … 

Mach mit!
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VdK-Ortsverband Rosenberg

Der Sozialverband VdK-Ortsverband 
Rosenberg e. V. sucht zum nächst-
möglichen Zeitpunkt einen engagier-
ten, zwischen 25 und 50 Jahren jun-
gen, ehrenamtlichen 

2. Vorsitzenden (m/w/d)
der mit sozialem Engagement und aktivem Mitgestalten 
den VdK-Ortsverband Rosenberg gemeinsam mit dem  
1. Vorsitzenden und den Vorstandsmitgliedern in eine mo-
derne gerechte sozialpolitische Zukunft führt.
Der Sozialverband VdK ist ein moderner Sozialverband, der 
unabhängig, solidarisch und stark ist, mit bundesweit  
2 Millionen Mitgliedern.
Aktuell weist der Ortsverband 64 Mitglieder auf.
Wir freuen uns auf eine langfristige Zusammenarbeit mit DIR.
Kontakt: 
Heinz Peter Krüger, vdk.rosenberg@web.de
Tel. 07967/701740 od. 0712/7278431
Besuch uns im Internet: www.vdk.de/ov-rosenberg

Was sonst
noch interessiert

Vorverkauf für Stimpfacher  
Faschingsprunksitzungen beginnt
So langsam geht es in Stimpfach wieder dem Höhepunkt der 
närrischen Zeit entgegen. Die Faschingsprunksitzungen finden 
in diesem Jahr am Samstag, 22. Februar 2020, und am Rosen-
montag, 24. Februar 2020, in der Stimpfacher Waldhalle statt. 
Beginn des über 3-stündigen, abwechslungsreichen Programms 
mit Tanz, Gesang, Witz, Guggamusik und vielem mehr ist jeweils 
um 19.33 Uhr. Nach dem Programm sorgt Dirk Marcus mit Schla-
ger, Oldies, Party, Charts für Musik zum „Abheben“.
Am Samstag, 1. Februar 2020, startet der Kartenvorverkauf im 
Bürgerhaus in Stimpfach (Kurze Str. 2). Von 10.00 bis 11.00 Uhr sind 
hier Eintrittskarten für beide Veranstaltungen erhältlich. Alle 
noch verbleibenden Eintrittskarten sind dann ab Montag,  
3. Februar 2020, bei der Raiffeisenbank Stimpfach erhältlich.
Der Förderverein des SSV Stimpfach wünscht jetzt schon viel 
Spaß bei den Faschingsprunksitzungen.

Der KreislandFrauenverband Ostalb/Aalen 
lädt ein
Der KreislandFrauenverband Ostalb/Aalen bietet in Kooperati-
on mit dem Kompetenzzentrum Hauswirtschaft und Ernährung 
einen Kurs „Mein erstes Fotobuch“ an. An zwei Nachmittagen 
(Montag 10. und 17.02. von 14.00 – 17.00 Uhr) erläutert Frau Wolf 
an der Justus-von-Liebig-Schule Schritt für Schritt die Erstellung 
eines individuellen Fotobuches aus digitalen Bildern. Vorausset-
zung sind Grundkenntnisse im Umgang mit dem PC und einem 
Textverarbeitungsprogramm. Anmeldung und Info bei Ge-
schäftstelle, Tel. 07361/529464 (nachmittags). 

Musikkapelle Bühlerzell
Zellermer Guggafatzer on tour
Am Samstag, 01.02.2020, fahren die Zellermer Guggafatzer mit 
dem Bus zum Auftritt auf den Tüngentaler Dorffasching. Schmin-
ken ist von 19.00 bis 20.30 Uhr. Abfahrt ist um 21.00 Uhr an der 
Rudolf-Mühleck-Halle, die Rückfahrt ist gegen 2.00 Uhr geplant. 
Plätze für Fans im Bus sind noch frei, bitte um Anmeldung bei 
Bernd Funk.

Die nächsten Proben der Guggafatzer sind am Freitag, 
31.01.2020 um 20.00 Uhr und am Donnerstag, 06.02.2020 um 
19.30 Uhr.
Auch zum Untermünkheimer Fasching am 08.02.2020 fahren wir 
mit dem Bus. Geschminkt wird von 18.00 bis 19.30 Uhr, Abfahrt 
ist um 20.00 Uhr an der Rudolf Mühleck-Halle, Rückfahrt gegen 
1.30 Uhr. Auch hier können uns Fans gerne begleiten. Um An-
meldung wird ebenfalls gebeten.

Bezirksverein für Bienenzucht Ellwangen 
(Jagst) 1885
Der BV für Bienenzucht Ellwangen e. V. lädt alle Interessierten zu 
einer Anfänger-Infoveranstaltung am Samstag, 15.02.2020 von 
9.00 - 14.00 Uhr ein. Treffpunkt ist am Lehrbienenstand gegen-
über Schloss Ellwangen. Anmeldung erwünscht bei Harald 
Werner, Tel. 07964/1535, die.werners.max@gmx.de.

Lichtmess-Wallfahrtsgottesdienst
Die Landpastoral Schönenberg lädt ein in Kooperation mit der 
Altschülergemeinschaft der Landvolkshochschule Wernau-
Leutkirch und dem Verband Katholischen Landvolk e. V. am 
Montag, 3.02.2020 um 9.30 Uhr zu einem Gottesdienst in der 
Wallfahrtskirche Schönenberg in den Anliegen der Landwirt-
schaft. Die Ansprache hält Pater Kindermann. Die musikalische 
Gestaltung übernimmt der Landfrauenchor. Im Anschluss be-
steht die Möglichkeit zur Begegnung bei Kaffee, Brezeln und 
Getränken.

Todestag von Philipp Jeningen: 
Bilder Sieger Köders, Gebetsnacht und Fest-
gottesdienst
Die „action spurensuche“ lädt zur Feier des Todestages von 
Philipp Jeningen (+ 8.2.1704) ein. Beginn ist am Sonntag, 2. Fe-
bruar mit der historisch-spirituellen Spurensuche „Mit Pater 
Philipp im Klosterfeld“. Um 17.00 Uhr ist dazu ein Abendgebet in 
der Ellwanger Heilig-Geist-Kirche. In einer Besinnung entfaltet 
Wolfgang Steffel, wie Jeningens Entschiedenheit für Armut und 
Demut sein Herz für Gott und die Nöte der Mitmenschen wei-
tete. Nach einem Imbiss im Gemeindehaus erschließt Hermann 
Sorg um 18.30 Uhr die Philipp-Jeningen-Bilder von Sieger Köder, 
darunter auch die Glasfenster zur Stadtgeschichte im Giebel 
der Heilig-Geist-Kirche. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der 
Eintritt frei. Am Freitag, 7. Februar, 18.00 Uhr startet das 24-Stun-
den-Gebet am Grab Jeningens in der Liebfrauenkapelle der 
Basilika St. Vitus in Ellwangen mit einer feierlichen Vesper. Auch 
die Komplet um 22.30 Uhr, die Laudes am nächsten Morgen um 
6.30 Uhr, das Mittagsgebet um 12.00 Uhr, ein Rosenkranz um 
15.30 Uhr und die Abschlussvesper um 17.00 Uhr werden be-
sonders gestaltet. Für die Stunden dazwischen können sich In-
teressierte beim Pfarramt St. Vitus, Tel. 07961/3535, E-Mail: stvitus.
ellwangen@drs.de als Verantwortliche melden. Abschluss ist der 
Festgottesdienst am Samstag, 8. Februar, 18.00 Uhr in der Basili-
ka mit dem Festprediger Eberhard von Gemmingen, der in ei-
nem Buch Philipp Jeningen sagen lässt: „Fragt euch, wie ihr den 
Glauben weitergeben könnt, damit Ellwangen nicht eines Tages 
ein Museum des Christentums ist!“

Sichtbare Vergänglichkeit – Ausstellung von 
Herma Paul und Rolf-Dieter Röger in Fichtenau
Unter dem Titel „sichtbare Vergänglichkeit“ zeigt Herma Paul 
aus Kreßberg skurrile Schrott-Objekte und Rolf-Dieter Röger aus 
Kreßberg die Foto-Dokumentation „Historische Tapeten und 
Bauteile“. Eröffnet wird diese Ausstellung am Sonntag, den  
2. Februar 2020 um 11.00 Uhr durch Bürgermeisterin Anja 
Schmidt-Wagemann, gefolgt von einer Einführung durch Frau 
Monika Neuberger aus Wittau. Musikalisch umrahmt wird die 
Vernissage durch TRI-O-KLEZ, Crailsheim und Kreßberg, Sabine 
Brendel, Martin Burk und Herma Paul. Die Ausstellung ist bis zum 
22. März 2020 zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu besich-
tigen: Montag - Freitag von 8.00 - 12.00 Uhr, Donnerstag von 
14.00 - 18.00 Uhr sowie an allen Sonntagen 9., 16. und 23. Fe-
bruar; 1., 8., 15. und 22. März 2020, jeweils von 14.00 - 17.00 Uhr.
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TAGUNGSHAUS SCHÖNENBERG
TAGEN – FEIERN – ÜBERNACHTEN

SCHÖNENBERG 40
73479 ELLWANGEN
TEL. 07961 933 55-0 

HAUS-SCHOENENBERG.DE

Fleischlos glücklich
Verschiedene Salate, gebratene 

Auberginenröllchen, Wirsing- 
röllchen mit Pilzfüllung, Zucchini-

flan mit Sonnenblumenkernen, 
Gemüsequiche, gefüllte Sellerie-

schnitzel und mehr lassen 
(nicht nur) das vegetarische Herz 

höher schlagen.

16. Februar 2020
11:30 – 14:00 Uhr ~ 26,50 € p.P.

Wir freuen uns  auf Ihre Reservierung 

Ihre Wellnessoase 2019? 

Sa. 6. und So. 7. April 13:00 - 18:00 Uhr  
Ihr Spezialist für Swim-Spa und Aussenwhirlpools 

Wo?: 
 
 
Ihre „Wellnessoase im eigenen Garten“ 

Viva-Aqua GmbH 
Ferdinand-Porsche-Str. 3 
73479 Ellwangen-Neunstadt 
www.viva-aqua.de 

Tag der offenen Tür 
Mit Beratung und Verkauf 
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SCHAUSONNTAG
Gewerbegebiet Ellwangen, Ferdinand-Porsche-Str. 3

Sonntag, 2. Februar 2020
von 10.00 - 16.00 Uhr

– ohne Beratung und Verkauf –

Ihr Spezialist fü
r Swim-Spa 

und Aussenwhirlp
ools

Angebot gültig von Di., 4. Februar bis Sa., 8. Februar 2020

73479 Ellwangen-Eggenrot, Rosenberger Straße 47/1
Telefon 07961 7463, Fax 07961 7459 www.klozbuecher.com

DIE FEINKOSTMETZGEREI

73479 Ellwangen-Eggenrot, Rosenberger Straße 47/1
Telefon 07961 7463, Fax 07961 7459 www.klozbuecher.com

Schaschlik 1 kg 10,90 €

Kaiserjagdwurst 100 g 1,39 €

Oberländer – Currywurst 100 g 0,99 €

Schwarzwurst o.Pfefferschwarzwurst 100 g 0,89 €

Butterkäse 50 % Fett i. Tr. 100 g 1,19 €

Nudelsalat 100 g 1,19 €

Pfl egebereich Ellwangen
Nikolaistraße 12
73479 Ellwangen
Telefon 07961 933995-0
www.sozialstation-martin.de

Werden Sie Teil eines starken

Teams und kommen zu uns!

Appartement/Kursuite zu vermieten!

A_Aurach_14_2015 13.04.2015  13:53 Uhr  Seite 4

Neubau, 40 m2, Wohn-/Esszimmer, Küchenzeile, Schlafzimmer, 
Dusche/WC, Balkon, Stellplatz Tiefgarage, kurzfristig frei. Nur 100 m 
zur Europa-Therme, gegenüber Freizeitpark, sehr schöne Lage, 
Osteopathie/Physiotherapie und Kosmetik im Haus.

Die Vermietung für die Suite-Nr. 321 ist nur über die Appartement-
Vermietung JKP Familie Pfaffl inger (Büro im Haus an der Therme) 
möglich. Telefon 0 79 57/81 01 u. 01 72/6 44 13 96

Appartement/Kursuite zu vermieten!

A_Aurach_14_2015 13.04.2015  13:53 Uhr  Seite 4

Appartement/Kursuite zu vermieten!

A_Aurach_14_2015 13.04.2015  13:53 Uhr  Seite 4

Kur/Urlaub im schönen BadFüssing

Platzierungswünsche
werden nach Möglichkeit erfüllt, können jedoch 
leider nicht immer berücksichtigt werden.

Der Verlag

Sabine Günther 
Telefon +49 (0)7732/9272-0
testamentsspende@euronatur.org

Schenken Sie sich 
Unendlichkeit.
Mit einer Testamentsspende an EuroNatur  
helfen Sie, das europäische Naturerbe für  
kommende Generationen zu bewahren. 

Interessiert?
Wir informieren Sie gerne.
Bitte wenden Sie sich an:


